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«Bedauerlich war dann, dass Dr. Spitzer 
auf dem Verfahren beharrte.. .» 

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Müller zur Einstellung des Verfahrens gegen DDr. Herbert Batliner und dessen Büro 
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den». Die offenbar gegenteilige 
Auffassung des Herrn Sonder
staatsanwaltes Dr. Spitzer ist 
mir  also vo r  allem aus dem 
Blickwinkel der  Rechtsstaat
lichkeit bzw. eines rechtsstaat
lichen Verfahrens völlig unver 
ständlich. Man soll dafür straf
gerichtlich verfolgt werden, 
w e n n  man einem Antrag en t 
gegentritt .  

Wie geht e s  nach der zwi
schenzeitlich ausgesproche
nen Einstellung des Verfah
rens nun weiter? 

Die Einstellung der  Vorunter
suchung im Zusammenhang 
mit der  Familie Reyes-Torres ist 
letztinstanzlich natürlich defi
nitiv u n d  hat  im Übrigen zur  
Folge, dass das Land Liechten
stein meinem Mandanten die 
bisherigen Verteidigungskosten 
z u  ersetzen hat. Ich habe im 
Übrigen in. der  gegenständli
chen Angelegenheit auch noch 
den  Staatsgerichtshof befasst, 
weil meines Erachtens die in 
dieser Sache ergangene Ent
scheidung des Obergerichtes 
e ine  reine Willkürentscheidung 
war. Dieses Verfahren beim 
Staatsgerichtshof ist n u n  im 
Wesentlichen gegenstandslos 
geworden, weil Dr. Batliner und  
seine Partner durch die Ent
scheidung des Obersten Ge
richtshofes klaglos gestellt 
wurden. In diesem Verfahren 
geht  es nu r  noch u m  die Kos
ten, a u f  deren Ersatz durch das 
Land Liechtenstein ich eben
falls bestehen werde. 

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Müller über Sonderstaatsanwalt Dr. Spitzer:«Meines Erachtens ha t  Dr. Spitzer während seiner Tätigkeit die 
Medien in einer A r t  und  Weise informiert, die gegen den § 310 des Strafgesetzbuches (Verletzung des Amtsgeheimnisses) verstösst.» 

Was halten Sie im Rückblick 
insgesamt von der Tätigkeit 
des Sonderstaatsanwaltes 
Dr. Spitzer in Liechtenstein? 

Dazu äussere ich mich na tür 
lich sehr  vorsichtig. Es ist Herrn 
Dr. Spitzer zugute zu halten, 
dass e r  a u f  der  Basis eines 
BND-Berichtes tätig geworden 

ist, v o n  dem zunächst  nicht 
durchschaubar war, dass er im 
Wesentlichen a u f  den Angaben 
eines inzwischen in Deutschr 
land rechtskräftig verurteilten 
Kriminellen beruhte. Relativ 
rasch aber  war klar, dass darin 
Behauptungen enthalten w a 
ren, die wirklich reine Erfin

dungen u n d  Phantastereien ge 
wesen sind. So wurde etwa v o n  
einem Treuhänder behauptet,  
e r  sei mehrfach in Südamerika 
gewesen u n d  habe Herren 
v o m  Drogenkartell getroffen, 
während dieser Treuhänder a b 
solut glaubwürdig beteuerte, e r  
könne jederzeit beweisen, dass 

er  noch nie in seinem ganzen 
Leben jemals in Südamerika 
gewesen sei. 

Bedauerlich ist dann nur, 
dass Dr. Spitzer a u f  dem Ver
fahren gegen Dr. Batliner u n d  
seine Mitarbeiter beharrte, 
nachdem er längst zu r  Einsicht 
gekommen war, dass der BND-

Bericht in seiner Substanz e in 
fach jeder  Grundlage entbehrt. 

Im Übrigen hoffe ich, dass', 
damit  die in den letzten Mona-"  
ten gegen meinen Mandanten 
Dr. Batliner stattgefundene Me-  ' 
dienberichterstattung, in der  e r  
der  Drogengeldwäscherei b e 
zichtigt wurde, z u  einem r a - ,  
sehen Ende kommt. 

Anstelle des bisherigen amt-  ^ 
liehen Liquidators (Mitarbeiter 
v o n  Dr. Batliner) wurde im 
Übrigen über  dessen Antrag ein 
anderer  Liquidator bestellt, s o  
dass die Kanzlei Dr. Batliner 
mit der  ganzen Sache über-, 
haupt  nichts zu tun  hat .  

Wir haben vernommen, dass 
Dr. Batliner in Erwägung 
zieht, seinerseits gegen Dr. 
Spitzer vorzugehen. Was sa
gen Sie dazu? 

Dazu kann  ich aus meiner 
Sicht zunächst einmal sagen, 
dass meines Erachtens Herr Dr. 
Spitzer während seiner Tätig
keit die Medien in einer Art  
u n d  Weise informiert hat, die 
gegen den § 310 des Strafge
setzbuches (Verletzung des 
Amtsgeheimnisses) verstösst. 
Ausserdem Hess er - insbeson
dere in einem SPIEGEL-Inter-
view - durch die Medien g e 
wisse Behauptungen über Dr. 
Batliner u n d  seine Mitarbeiter 
verbreiten, die schlichtweg 
höchst ehrenrührig u n d  u n 
w a h r  sind. Mein Mandant  e r 
wägt  daher  tatsächlich u n d  
behält sich vor, gegen Dr. Spit
zer die im Gesetze vorgesehe
nen  Verfahren zu beantragen 
bzw. einleiten zu lassen. 
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